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Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 13. Juli 2011 (GRB Nr. 1567/2011) die «Verord-
nung über das unbeschränkte Parkieren in Blauen Zonen (Parkkartenverordnung)» erlassen. 
Dieser Beschluss ist im «Städtischen Amtsblatt» vom 20. Juli 2011 mit Rechtsmittelbeleh-
rung publiziert worden. Innerhalb der dreissigtägigen Frist zur Anrufung einer Gemeindeab-
stimmung gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. c der Gemeindeordnung (GO; AS 101.100) i.V.m. 
§ 92 Abs. 1 Ziff. 3 Gemeindegesetz (GG; LS 131.1) haben 43 Ratsmitglieder das Behörden-
referendum ergriffen. Die fünftägige Frist zum Rekurs gemäss § 151a GG und die dreissig-
tägige Frist zur Beschwerde gegen diesen Beschluss gemäss § 151 GG sind hingegen un-
benutzt abgelaufen. In der Folge haben die Stimmberechtigten der Stadt Zürich mit Gemein-
debeschluss vom 27. November 2011 dem Erlass der «Verordnung über das unbeschränkte 
Parkieren in Blauen Zonen (Parkkartenverordnung)» zugestimmt. 

Der Stadtrat hat unter dem Vorbehalt des Erlasses der «Parkkartenverordnung» und gestützt 
auf Art. 7 Abs. 5 der nämlichen Verordnung bereits am 9. Juni 2010 (vgl. StRB Nr. 967/2010, 
Ziff. III.2) die «Gebührenordnung Parkkarten Blaue Zone» erlassen. Dieser Beschluss ist am 
18. Januar 2012 im «Städtischen Amtsblatt» mit Rechtsmittelbelehrung publiziert worden. 
Die dreissigtägige Frist zum Rekurs gemäss § 152 GG ist unbenutzt abgelaufen. 

Die «Verordnung über das unbeschränkte Parkieren in Blauen Zonen (Parkkartenverord-
nung)» vom 27. November 2011 und die zugehörige «Gebührenordnung Parkkarten Blaue 
Zone» vom 9. Juni 2010 sind somit auf den 1. Januar 2013 in Kraft zu setzen. 

Auf Antrag des Vorstehers des Polizeidepartements beschliesst der Stadtrat: 

1. Die «Verordnung über das unbeschränkte Parkieren in Blauen Zonen (Parkkartenver-
ordnung)» vom 27. November 2011 wird auf den 1. Januar 2013 in Kraft gesetzt. 

2. Die «Gebührenordnung Parkkarten Blaue Zone» vom 9. Juni 2010 wird auf den 1. Janu-
ar 2013 in Kraft gesetzt. 

3. Der Vorsteher des Polizeidepartements wird eingeladen, die Inkraftsetzungen in geeig-
neter Form zu publizieren. 

4. Mitteilung an den Vorsteher des Polizeidepartements, die übrigen Mitglieder des Stadt-
rates, die Stadtschreiberin, den Rechtskonsulenten, die Stadtkanzlei (Amtliche Samm-
lung), die Stadtpolizei, die Dienstabteilung Verkehr, das Stadtrichteramt und den Ge-
meinderat (Büro und SK PD/Verkehr). 

 
Für getreuen Auszug 
die Stadtschreiberin 
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